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Verjährung des Buchauszugsanspruches beginnt am Schluss 
des Abrechnungsjahres

Die Verjährung des Anspruchs des Handelsvertreters auf Erteilung eines Buchauszugs 
nach § 87c Abs.
2 HGB beginnt regelmäßig mit dem Schluss des Jahres, in dem der Unternehmer dem 
Handelsvertreter eine abschließende Abrechnung über die diesem zustehende Provision 
erteilt hat. Für die Entstehung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs ist ent-
gegen einer gegenteiligen Auffassung nicht erforderlich, dass die vom Unternehmer über 
die vom Handelsvertreter zu beanspruchenden Provisionen erteilte Abrechnung vollstän-
dig ist und sämtliche dem Handelsvertreter tatsächlich zustehenden Provisionen um-
fasst. Ebenfalls setzt die Entstehung dieses Anspruches entgegen einer weit verbreiteten 
Auffassung nicht voraus, dass der Handelsvertreter diesen Anspruch geltend macht. Der 
Handelsvertreter hätte es sonst in der Hand, die Verjährung dieses Informationsrechts 
während der Vertragsdauer beliebig hinauszuzögern. Das widerspräche dem Sinn der 
Verjährungsvorschriften, nach einer bestimmten Zeitdauer Rechtsfrieden eintreten zu 
lassen.

BGH, Urteil vom 03. August 2017 – VII ZR 32/17

Mit dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof einen schon länger andauernden 
Streit in Literatur und Rechtsprechung zu der Frage entschieden, wann die Verjährung 
des Buchauszugsanspruches zu laufen beginnt. Der Anspruch auf Buchauszug nach § 87c 
Abs. 2 HGB ist das bedeutendste Kontrollrecht des Handelsvertreters, wenn es um die 
Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Provisionsansprüche geht.

Der Anspruch auf Erteilung eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB verjährt selbständig 
in der regelmäßigen Verjährungsfrist des § 195 BGB. Dieser Anspruch, bei dem es sich 
um einen Hilfsanspruch handelt, wird allerdings gegenstandslos, wenn der Provisionsan-
spruch, dessen Vorbereitung er dienen soll, verjährt ist oder aus anderen Gründen nicht 
mehr durchgesetzt werden kann. Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Ver-
jährungsfrist, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist  und der Gläubiger von den den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ein Anspruch ist im Sinne von §  199 Abs. 1 Nr. 
1 BGB entstanden, sobald er erstmals geltend gemacht und notfalls im Wege der Klage 
durchgesetzt werden kann; dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Leistung fällig ist, § 271 
Abs. 1 BGB.

Für die Verjährung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB 
bedeute dies, dass sie regelmäßig mit dem Schluss des Jahres beginne, in dem der Unter-
nehmer dem Handelsvertreter eine abschließende Abrechnung über die diesem zuste-
hende Provision erteilt habe. Nach § 87c Abs. 2 HGB könne der Handelsvertreter bei der 
Abrechnung einen Buchauszug über alle Geschäfte verlangen, für die ihm nach § 87 HGB 
Provision gebühre. Der Anspruch auf Erteilung des Buchauszugs entstehe danach in dem 
Zeitpunkt, in dem der Unternehmer dem Handelsvertreter eine abschließende Abrech-
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nung erteilt habe. Eine vom Unternehmer nach § 87c Abs. 1 HGB zu erteilende Provisions-
abrechnung könne dabei jeweils nur solche Provisionsforderungen des Handelsvertre-
ters erfassen, die tatsächlich entstanden seien. Daher bestehe der Anspruch auf Erteilung 
eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB von vornherein nur hinsichtlich der Provisions-
ansprüche des Handelsvertreters, die auch tatsächlich abgerechnet werden könnten.
 
Von einer abschließenden Abrechnung des Unternehmers sei nach Auffassung der Richter 
des BGH auszugehen, wenn dieser eine Abrechnung über die dem Handelsvertreter zu-
stehende Provision ohne Einschränkungen oder Vorbehalte erteilt habe. Mit einer solchen 
einschränkungs- und vorbehaltlos erteilten Abrechnung sei stillschweigend die Erklärung 
des Unternehmers verbunden, dass weitere Provisionsforderungen des Handelsvertre-
ters nicht bestehen. Eine abschließende Abrechnung liege auch vor, wenn der Unterneh-
mer mitteile, dass im Abrechnungszeitraum keine Provisionsforderungen zugunsten des 
Handelsvertreters entstanden sein.

Für die Entstehung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs sei entgegen einer 
verbreiteten Ansicht dagegen nicht schon ausreichend, dass die Voraussetzungen für den 
Anspruch des Handelsvertreters auf Abrechnung der Provision nach § 87c Abs. 1 HGB 
vorliegen.

Der Handelsvertreter sei zwar, wenn der Unternehmer die Erteilung einer Abrechnung 
über die dem Handelsvertreter zustehende Provision verweigere, obwohl er zur Abrech-
nung verpflichtet sei, grundsätzlich berechtigt, die Vorlage eines Buchauszugs zusammen 
mit der Abrechnung über die Provision gerichtlich geltend zu machen. Denn die Weigerung 
des Unternehmers, eine Abrechnung nach § 87c Abs. 1 HGB über die dem Handelsvertre-
ter zustehende Provision zu erteilen, begründe regelmäßig die Besorgnis, der Unterneh-
mer werde auch den bei der Abrechnung entstehenden Anspruch des Handelsvertreters 
auf Erteilung eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB nicht rechtzeitig erfüllen.

Der Handelsvertreter sei jedoch im Falle einer solchen Weigerung des Unternehmers nicht 
verpflichtet, den Anspruch auf Erteilung eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB zusam-
men mit dem Anspruch auf Abrechnung der Provision nach § 87c Abs. 1 HGB geltend zu 
machen. Er könne von dem Unternehmer vielmehr zunächst eine Abrechnung über die 
verdienten Provisionen verlangen und anschließend die Erteilung eines Buchauszugs for-
dern. Der Unternehmer werde hierdurch unter verjährungsrechtlichen Gesichtspunkten 
auch nicht unbillig benachteiligt. Denn er habe es selbst in der Hand, den Anspruch auf 
Erteilung eines Buchauszugs mit Erteilung einer abschließenden Provisionsabrechnung 
nach § 87c Abs. 1 HGB fällig zu stellen. Hierfür genüge nach dem vorstehend Gesagten 
auch die Erklärung, dass dem Handelsvertreter im Abrechnungszeitraum keine Provisi-
onsansprüche erwachsen sein.

Für die Entstehung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs gemäß § 87c Abs. 2 
HGB  sei weiter nicht erforderlich, dass auf Seiten des Handelsvertreters Zweifel an der 
Richtigkeit der vom Unternehmer erteilten Abrechnung bestünden.

Ferner sei nicht Voraussetzung, dass die vom Unternehmer über die vom Handelsvertre-
ter zu beanspruchenden Provisionen erteilte Abrechnung vollständig sei und sämtliche 
dem Handelsvertreter tatsächlich zustehenden Provisionen umfasse. Der Anspruch auf 
Erteilung eines Buchauszugs solle dem Handelsvertreter die Überprüfung der vom Unter-
nehmer erteilten Provisionsabrechnung ermöglichen. Er diene also gerade der Kontrolle 
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der Richtigkeit und Vollständigkeit einer erteilten Abrechnung und damit gegebenenfalls 
auch der Aufdeckung weiterer im Abrechnungszeitraum abgeschlossener provisions-
pflichtiger Geschäfte, die in der Abrechnung nicht berücksichtigt sein. Dann könne aber 
Voraussetzung dieses Anspruchs nicht sein, dass die erteilte Abrechnung vollständig sei. 
Denn sonst wäre der Buchauszug überflüssig.

Die Entstehung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs gemäß § 87c Abs. 2 HGB 
setze ferner ebenfalls nicht voraus, dass der Handelsvertreter diesen Anspruch geltend 
mache. Der
 
Handelsvertreter hätte es sonst in der Hand, die Verjährung dieses Informationsrechts 
während der Vertragsdauer beliebig hinauszuzögern. Das widerspräche dem Sinn der 
Verjährungsvorschriften, nach einer bestimmten Zeitdauer Rechtsfrieden eintreten zu 
lassen.
Bei dem Anspruch auf Erteilung eines Buchauszugs handele es sich nicht um einen ver-
haltenen Anspruch. Ein solcher sei dadurch gekennzeichnet, dass der Schuldner die Leis-
tung nicht von sich aus erbringen müsse beziehungsweise nicht leisten dürfe, bevor sie 
der Gläubiger verlange. Die Erteilung eines Buchauszugs sei jedoch nicht davon abhängig, 
dass der Handelsvertreter diesen verlange. Der Unternehmer könne den Buchauszug viel-
mehr bereits zusammen mit der Abrechnung über die Provisionen erteilen. Die für einen 
Buchauszug erforderlichen Angaben könnten dabei in die Provisionsabrechnung selbst 
aufgenommen werden oder dieser in anderer Form beigefügt werden.

Die Entstehung des Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB 
sei entgegen der Ansicht der Revision außerdem nicht davon abhängig, dass das Han-
delsvertreterverhältnis beendet sei. Hierfür bestehe keine gesetzliche Grundlage. Dem 
Handelsvertreter sei es möglich und zumutbar, das ihm nach § 87c Abs. 2 HGB zustehen-
de Informationsrecht während des Bestehens des Handelsvertreterverhältnisses geltend 
zu machen. Die Wahrnehmung des dem Handelsvertreter nach dem Gesetz zustehen-
den Anspruchs auf Erteilung eines Buchauszugs stelle keinen wichtigen Grund für eine 
außerordentliche Kündigung dar. Dass möglicherweise die Ausübung dieses Kontroll-
rechts das Verhältnis zum Unternehmer belasten und eine ordentliche Kündigung des 
Handelsvertretervertrags nach sich ziehen könne, sei keine dem Anspruch auf Erteilung 
eines Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB innewohnende spezifische Besonderheit. Ma-
che ein Vertragspartner während des Bestehens des Vertrags von den ihm nach dem Ge-
setz zustehenden Rechten Gebrauch, könne dies unabhängig von der Art des jeweiligen 
Vertragsverhältnisses zu Missstimmungen zwischen den Vertragspartnern führen. Dies 
habe jedoch nicht zur Folge, dass die Ausübung eines solchen Rechts stets erst nach Be-
endigung des Vertragsverhältnisses möglich und zumutbar wäre.

Der Handelsvertreter erlange von den den Anspruch auf Erteilung eines Buchauszugs be-
gründenden Umständen im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB regelmäßig Kenntnis mit 
dem Zugang einer vom Unternehmer erteilten abschließenden Provisionsabrechnung. Ab 
diesem Zeitpunkt sei der Handelsvertreter in der Lage, den Anspruch auf Erteilung eines 
Buchauszugs gemäß § 87c Abs. 2 HGB gerichtlich durchzusetzen. Die Verjährung des An-
spruchs auf Erteilung eines Buchauszugs sei nach den vorstehenden Ausführungen nicht 
auf die Geschäfte beschränkt, die der Unternehmer tatsächlich abgerechnet habe, son-
dern erfasst alle provisionspflichtigen Geschäfte, über die der Handelsvertreter nach § 
87c Abs. 1 HGB eine Abrechnung des Unternehmers verlangen konnte.


